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RS OGH 1978/10/17 4Ob358/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1978

Norm

UWG §28

Rechtssatz

Es kommt nicht auf das Ausmaß der Beteiligung der Beklagten an der Durchführung des Gewinnspieles, sondern auf

das Ausmaß der Verbindung dieser Durchführung mit dem Absatz der Ware der Beklagten an.

Entscheidungstexte

4 Ob 358/78

Entscheidungstext OGH 17.10.1978 4 Ob 358/78
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